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Verankerungsprotokoll

Kennzeichnung eines nicht fertiggestellten Gerüstes

Zutritt verboten

Nicht einsatzbereite Gerüstbereiche müssen abge-
grenzt und mit Verbotszeichen „ Zutritt verboten“
gekennzeichnet werden!

Verankerungsprotokoll
Bauvorhaben: Bauteil:

Dübel-Typ: Schrauben-Typ:

Ankergrund: Prüfgerät-Typ:

Summe Anker Geprüfte Anker:

x Ständerreihe von links Prüflast in KN
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Benutzungsanweisung

Benutzungsanweisung
(An den Gerüstnutzer zu übergeben)

Die hier zusammengestellten Anweisungen sollen das Augenmerk des Gerüstnutzers auf die Bedingungen beim und
Umgang mit Gerüsten richten. Diese Liste beinhaltet nur die wichtigsten Anweisungen und erhebt keinen Anspruch auf Voll-
ständigkeit. Sie soll auch eine professionelle Auseinandersetzung mit der Arbeitssicherheit beim Gerüstunterzug nicht
ersetzen.

Vor dem Betreten des Gerüstes ist diese durch Sichtkontrollen auf Beschädigungen zu prüfen.
Das Gerüst darf nur auf den dafür vorgesehenen Zugängen (Innenleitergang, Gerüsttreppe) betreten werden.
Beschädigtes Gerüst darf nicht verwendet werden.
Das Abladen von Gewichten auf das Gerüst bis GG 3 / LK 3 ist mit einem Hebezeug nicht erlaubt.
Für alle Gerüstgruppen / Lastklassen gilt grundsätzlich, daß in der Regelausführung innerhalb eines Gerüstfeldes (also
im Bereich zwischen zwei Ständern und über die gesamte Gerüsthöhe) nur eine Belagfläche mit dem gesamten
Nutzgewicht belastet werden darf.
Der Gerüstaufbau darf nicht nachträglich vom Nutzer verändert werden.
Auf Belagteile abzuspringen oder etwas auf sie zu werfen ist unzulässig.
Belagteile müssen dicht aneinander liegen. Sie dürfen weder wippen noch ausweichen.
Bei Materiallagerung auf der Belagfläche muß die freie Durchgangsbreite mindestens 20,0 cm betragen.
Belagflächen müssen mit einem dreiteiligen Seitenschutz umwehrt sein.
Auf Fanglagen von Schutzgerüsten darf weder Material noch Werkzeug gelagert werden.
Bei der Benutzung von Gerüsten muss ein schonender Umgang mit dem Gerüstmaterial gewährleistet werden.
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Fallriegel für

Schutzgeländer

Fallriegel für

Bordbrett

Steckbolzen

Rohr  Ø 48,3

U-Profil
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Aufbau- und Verwendungsanleitung
Regelausführung

Stand Januar 2005
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